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§ 1

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG
des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefah-
ren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften 1997 Nummer L 10 
Seite 13). Es bezweckt die Verhütung schwerer Unfälle mit
gefährlichen Stoffen und die Begrenzung der Unfallfolgen für
Mensch und Umwelt.

§ 2

Dieses Gesetz gilt für Betriebsbereiche im Sinne des § 3
Absatz 5 a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

in der Fassung vom 14. Mai 1990 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 881), zuletzt geändert am 3. Mai 2000 (Bundesgesetz-
blatt I Seiten 632, 633), die nicht gewerblichen Zwecken dienen
und die nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen
Verwendung finden.

§ 3

§ 20 Absatz 1 a, §§ 24, 25, 52 und § 62 Absatz 1 Nummern 5
bis 7, Absatz 2 Nummern 4 und 5 und Absatz 3 BImSchG sowie
§ 1 Absätze 1 und 5, § 2 und der Zweite und Vierte Teil der
Störfall-Verordnung vom 26. April 2000 (Bundesgesetzblatt I
Seite 603) mit Ausnahme des § 21 Absatz 1 Nummer 1 gelten
für Betriebsbereiche im Sinne des § 2 entsprechend.
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Gesetz

zur Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996

zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen

Vom 6. Dezember 2000

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Dezember 2000.

Der Senat
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Einziger Paragraph

Hinter § 2 des Feiertagsgesetzes vom 16. Oktober 1953
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I
113–a), zuletzt geändert am 20. Dezember 1994 (HmbGVBl. 
S. 441), wird folgender § 2 a eingefügt:

„§ 2 a

Die Öffnung von Videotheken ist an Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen (§ 1) ab 13 Uhr zugelassen.“

Drittes Gesetz

zur Änderung des Feiertagsgesetzes

Vom 6. Dezember 2000

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Fünfundzwanzigste Änderung

des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 6. Dezember 2000

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Dezember 2000.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt Seite 485) wird im Geltungsbereich südlich der Bundes-
autobahn A 23, nördlich des Hörgenswegs und westlich der
Bahnanlagen (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 320) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit

zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August
1997 (Bundesgesetzblatt 1997 I Seite 2142, 1998 I
Seite 137) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten der Änderung des
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Stadtent-
wicklungsbehörde geltend gemacht worden sind; der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll,
ist darzulegen.

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Dezember 2000.

Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt Seite 485) wird im Geltungsbereich südlich der
Straße Eckerkoppel zwischen den Straßen Ebeersreye, Berner
Heerweg und Tegelweg (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 514)
geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während
der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit 

zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August
1997 (Bundesgesetzblatt 1997 I Seite 2142, 1998 I
Seite 137) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten der Änderung des
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Stadt-
entwicklungsbehörde geltend gemacht worden sind; der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Dezember 2000.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Dezember 2000.

Der Senat

Sechsundzwanzigste Änderung

des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 6. Dezember 2000

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Zweite Änderung

des Landschaftsprogramms einschließlich Artenschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 6. Dezember 2000

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutz-
programm für die Freie und Hansestadt Hamburg vom 14. Juli
1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 363)
wird im Geltungsbereich südlich der Straße Eckerkoppel
zwischen den Straßen Ebeersreye, Berner Heerweg und Tegel-
weg (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 514) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Artenschutzprogramm und der ihm

beigegebene Erläuterungsbericht werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.
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1. Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Seite 485) wird im Geltungsbereich des Orts-
kerns Fünfhausen (Bezirk Bergedorf, Ortsteile 607 und
608) geändert.

2. Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für
jedermann niedergelegt.

3. Es wird auf Folgendes hingewiesen:

3.1 Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während 
der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit

zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

3.2 Unbeachtlich sind
a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1

und 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. Au-
gust 1997 (Bundesgesetzblatt 1997 I Seite 2142, 1998 I
Seite 137), bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und 

b) Mängel der Abwägung,
wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a inner-
halb eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b
innerhalb von sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten 
der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der Stadtentwicklungsbehörde geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
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Siebenundzwanzigste Änderung

des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 6. Dezember 2000

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Dezember 2000.

Der Senat


